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K-Ö 

Kosten für die Registrierung/Verlängerung und Überwachung  
im Rahmen des AACS- und AACSplus-Systems (Beilage zum Leitfaden für Unternehmen) 

 
 

 AACS AACSplus AACS und AACSplus 
Erst-Registrierung EUR  .................  435,00 EUR  .................  435,00 EUR  .................. 435,00 *) 
jährliche Verlängerung der Registrierung EUR  .................  145,00 EUR  .................    90,00 EUR  .................. 235,00 
jährliche Überwachung für 
 Getreide und sonst. feldf. Früchte (bis 10.000 T) 
 Pflanzenöle/Melasse (bis 3.500 T) 

 

 
EUR  .................  650,00 
EUR  .................  650,00 **) 
 

 
EUR  .................  650,00 
 

 
EUR  .................. 900,00  
EUR (AACS)  ..... 650,00 **) 

 

Bei Überschreitung der pauschalen Höchstmengen 
 Getreide und sonst. feldf. Früchte  
 
 
 Pflanzenöle/Melasse 

 

 
von    10.001 t bis 100.000 t  ..........  0,007   EUR / T 
ab  100.001 t  ....................................  0,0040 EUR / T 
 
von    3.501 t bis 35.000 t  ...............  0,022   EUR / T 
ab  35.001 t  .......................................  0,010 EUR / T 

 

*)  Für Betriebe die bereits im AACS-System registriert sind, ist eine Erst-Registrierung für das AACSplus-System kostenlos. 
**)  Beim Verkauf von Getreide/sonstigen feldfallenden Früchten und Pflanzenölen/Melasse reduziert sich die Pauschale um EUR 250,00. 
 

Die Kosten gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Homepage der Agrarmarkt Austria. Stimmen Unternehmen dieser Kostenanpassung nicht zu, haben  
sie bis zum 31.05.2025 Zeit ihre Registrierung für das AACS- bzw. AACSplus-System zu beenden. 
 

Die Zertifizierungsstelle der Agrarmarkt Austria ist berechtigt die Kosten jederzeit gemäß dem Verbraucherpreisindex der Statistik Austria anzupassen. Tritt bei einem 
Unternehmen ein Mangel auf, ist für evtl. zusätzliche Kontrollen ebenso ein Kostenersatz zu entrichten. Sind Probenziehungen zur Untersuchung von nachhaltigen 
Waren nötig, trägt die Kosten hierfür das jeweilige Unternehmen. 
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